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AWO CAMPINGPLATZ HORN 
ABNAHMEPROTOKOLL HAUS - ANKUNFT 

 

 

Beleger*in:             
          

Anreisedatum:    Abreisedatum:     Zahl der Übernachtungen:   
 

Personenzahl:    ab 7 Jahre   4-6 Jahre                        
(Bei Abnahme bitte ankreuzen)  

 

(Bei Ankunft bitte ankreuzen)   

  

Küche                                Duschen/WC  

Keine Lebensmittel vorhanden                   Waschbecken/ WC sauber   

Boden gewischt  Duschen sauber  

Spülmaschine, Herd, Arbeitsflächen  

sauber gewischt  

Boden  

Inventar vollständig und sauber 

 

Mülleimer leer 

  

Kühlschrank, Spülmaschine angestellt  Flure  
Mülleimer leer  Boden gewischt  

Keller Außenanlage 
Gefriertruhe/Kühlschrank angeschaltet Abfallfrei   

Keine Lebensmittelreste Tische, Bänke, Stühle in Ordnung 

Aufenthaltsraum Sonstiges 
Tische + Stühle abgewischt u. gestapelt 1 Hausschlüssel 

In 5 Stapel à 8 Stühle 4 Zimmerschlüssel 

Heizungsthermostate aufgedreht 2 Schlüssel Vorhängeschlösser 

Boden gewischt Wände in Ordnung 

Schlafräume  

Boden gewischt  

Mülleimer leer  

Betten in Ordnung  

  

Festgestellte Schäden oder Mängel:  

      

      

       

Horn, den    

 

              

Bezirksjugendwerk der AWO Baden e.V.  Beleger*in 

 

Bezirksjugendwerk der AWO Baden e.V. 
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Bezirksjugendwerk der AWO Baden e.V. 
 

    

AWO CAMPINGPLATZ HORN 
ABNAHMEPROTOKOLL HAUS - ABFAHRT 

 

 

(Bei Abfahrt bitte ankreuzen)   

  

Küche                                Duschen/WC  

Lebensmittel wieder mitgenommen                   Waschbecken/ WC sauber   

Boden besenrein Duschen sauber  

Spülmaschine, Herd, Arbeitsflächen  

sauber besenrein 

Boden  

Inventar vollständig und sauber 

 

Mülleimer geleert 

  

Kühlschrank, Spülmaschine abgestellt  Flure  
Mülleimer geleert Boden gewischt  

Keller Außenanlage 
Gefriertruhe/Kühlschrank abgeschaltet Abfall eingesammelt 

Sämtliche Lebensmittelreste entfernt Tische, Bänke, Stühle in Ordnung 

Aufenthaltsraum Sonstiges 
Tische + Stühle abgewischt u. gestapelt 1 Hausschlüssel 

In 5 Stapel à 8 Stühle 4 Zimmerschlüssel 

Heizungsthermostate aufgedreht 2 Schlüssel Vorhängeschlösser 

Boden besenrein Wände in Ordnung 

Schlafräume  

Boden besenrein  

Mülleimer geleert  

Betten in Ordnung  

 
Festgestellte Schäden oder Mängel:  
      

       

       

Vorschläge oder Wünsche:  
      

       

 

Horn, den    

 

 

              

Bezirksjugendwerk der AWO Baden e.V.  Beleger*in 
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Bezirksjugendwerk der AWO Baden e.V. 
 

    

AWO CAMPINGPLATZ HORN 
ABNAHMEPROTOKOLL ZELTE 

 

 

Anzahl der belegten AWO-Zelte:     
 
Personenzahl:    ab 7 Jahre    4-6 Jahre                      
 

Anzahl eigener Zelte:                  
 
Personenzahl:    ab 7 Jahre    4-6 Jahre                     
 

(Bei Ankunft bitte ankreuzen)  (Bei Abnahme bitte ankreuzen)  

  

Zelte sauber u. besenrein                                 

 

Zelte sauber u. besenrein  

Kein Abfall                    Abfall um die Zelte eingesammelt   

Innenzelte in Ordnung (nicht 

bemalt/zerrissen)  

Innenzelte in Ordnung (nicht 

bemalt/zerrissen)  

Außenzelte in Ordnung (nicht bemalt/ 

zerrissen)  

Außenzelte in Ordnung (nicht 

bemalt/zerrissen)  

Feldbetten vollständig sauber  

(nicht bemalt/zerrissen)  

Feldbetten vollständig u sauber 

(nicht bemalt/zerrissen)  

Zeltplatz aufgeräumt  Zeltplatz aufgeräumt  

Tischgarnituren vollständig  Tischgarnituren vollständig  

Duschpavillon sauber Duschpavillon sauber   

 

Festgestellte Schäden oder Mängel:  

      

      

       

Vorschläge oder Wünsche:  
      

       

 

Horn, den     

 

 

              

Bezirksjugendwerk der AWO Baden e.V.  Beleger*in 
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Bezirksjugendwerk der AWO Baden e.V. 
 

 AWO CAMPINGPLATZ HORN 
ABNAHMEHINWEISE - MERKBLATT KÜCHENHYGIENE 

 

 
 

Übernahme und Rückgabe 
 

Bitte überzeugen Sie sich vom einwandfreien Zustand der Mietsache. Besonders die Zelte 

und Feldbetten gilt es in Augenschein zu nehmen. Falls Sie einen Schaden feststellen 

sollten, melden Sie ihn unbedingt sofort, damit er ins Übergabeprotokoll aufgenommen 

werden kann.  

Nur aufgenommene Schäden können bei der Rückgabe der Mietsache berücksichtigt 

werden.  

Ausgenommen sind Schäden, die nicht zu erkennen sind. Risse in Zelten oder fehlende 

Holzteile oder sonstige Schäden an Feldbetten sind in der Regel offensichtlich.  

Bitte bedenken Sie: am Ende müssen wir Ihnen den Schaden in Rechnung stellen. Daher 

prüfen Sie die Mietsache bitte sorgfältig. Herzlichen Dank.  

 

 

Merkblatt Küchenhygiene  
 

Bitte achten Sie auf folgende Punkte:  

• Zeitliche Trennung von Spülen und Vorbereitung der Lebensmittel ist einzuhalten.  

• Die Kühltemperaturen sind einzuhalten. Im Sommer kann es passieren, dass der 

Kühlschrank die geforderte Temperatur nicht erreicht, da er überladen ist. 

• Auch im Keller auf Sauberkeit achten, z.B. auf den Kühlschränken darf kein Staub 

liegen oder Spinnweben sein. Die Kühlschränke und Gefrierschränke sind 

kontinuierlich zu reinigen.  

• Kühlschrank im Außenbereich ist alle 3 Tage zu reinigen.  

• Die AWO muss sich vorbehalten, bei Nichteinhalten der Hygieneregeln die 

Nutzer*innen darauf hinzuweisen, gegebenenfalls den Träger zu informieren.  
 


